
 

Dringlicher Antrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

Demokratie und Grundrechte wahren – auch während der Corona-Pandemie 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Versammlungen gegen die Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Corona-Pandemie ein Zeichen dafür sind, dass unsere Demokratie und der 
Rechtsstaat funktionieren. Die Meinungs- und auch die Versammlungsfreiheit sind ele-
mentare Grundrechte und hohe Güter einer freien und offenen Gesellschaft. Jegliche 
Vorverurteilung von Demonstrationen gegen die Einschränkung von Freiheitsrechten ist 
daher zurückzuweisen. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, explizit die vorgenommenen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie zu begründen und auch die Öffentlichkeit entspre-
chend zu informieren. Insbesondere Grundrechtseinschränkungen, die durch Rechtsver-
ordnungen vorgenommen werden, sind gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern umfas-
send zu begründen.  

 
3. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind wichtige Grundrechte. Nichtsdestotrotz 

sind die Maßnahmen, die für die Durchführung von Demonstrationen getroffen wurden, 
zu beachten. Bei der Ausübung dieser Grundrechte sind daher die Abstandsregelungen zu 
wahren und die Hygieneregeln einzuhalten. 

 
4. Der Landtag stellt fest, dass an diesen Versammlungen auch Menschen teilnehmen, de-

ren vorrangiges Ansinnen es nicht ist, gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
zu demonstrieren. So gibt es Teilnehmer, die die Veranstaltungen für ihre eigenen politi-
schen Ziele nutzen. Insbesondere die Versuche von Rechtsextremisten, sich solche Ver-
sammlungen zu eigen zu machen und für die Verbreitung ihrer extrem radikalen Weltan-
sichten zu missbrauchen, sind zu verurteilen. 

 
5. Der Landtag stellt fest, dass jeglicher im Rahmen von Corona-Demos zum Ausdruck 

kommender Form von Antisemitismus entschieden und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln 
entgegenzutreten ist. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 26. Mai 2020 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 
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